
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/5/17 13Os37/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1972

Norm

StGB §83

StGB §91

Rechtssatz

Für die bei Raufhändeln vorkommenden leichten körperlichen Beschädigungen haften als Nebentäter regelmäßig nur

die Personen, die im Rahmen der vorsätzlichen Beteiligung am Raufhandel den Eintritt einer oder mehrerer

bestimmter Verletzungen tatsächlich selbst verschuldet haben.
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